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an Bundeswehr wegen Anfrage nach Informationsfreiheitsgesetz; Unser 
Zeichen: 275-23

Sehr geehrte  
ich bin aufgrund ihrer Antwort doch etwas verwundert, da ein Teil der Zahlen sehr wohl vorliegt. 
 
Hier noch mal meine Fragen: 
1. Wie haben sich die Krankheitszahlen der Soldaten der Bundeswehr in den Jahren 2018-2022 entwickelt? 
2. Wie hat sich die Krankheitsquote der Soldaten der Bundeswehr in den Jahren 2018-2022 entwickelt? 
3. Wie hat sich die Anzahl der Corona-Erkrankungen der Soldaten der Bundeswehr in den Jahren 2020-2022 
entwickelt? 
4. Wir hat sich die Zahl der festgestellten Impfschäden der Soldaten der Bundeswehr - bezüglich sämtlicher 
Impfungen - in den Jahren 2018-2022 entwickelt? 
5. Wie viele Impfschäden in Bezug auf die Coronaimpfung wurden bei Soldaten der Bundeswehr in den Jahren 2021-
2022 festgestellt und wie viele Verdachtsfälle gab es? 
 
Mir liegt ein Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom 6. Mai 2022 vor, 
welches in das Wehrbeschwerdeverfahren des Herrn Oberleutnant M. B. beim Bundesverwaltungsgericht eingeführt 
wurde. 
Aktenzeichen BVerwG 1 WB 5.22 und 1 W-VR 3.22. Ich weise darauf hin, dass mir dieses Schreiben im Rahmen 
meiner  
journalistischen Tätigkeit zugespielt wurde. 
 
Auf Seite 17 des Schreibens führt das Verteidigungsministerium aus: 
Die Anzahl der Erkrankungsfälle mit Stand 17. Mai 2022: 
2020: 3.158 Patienten 
2021: 10.089 Patienten 
2022: 51.631 Patienten 
 
Muss ich nunmehr davon ausgehen, dass mir die Bundeswehr vorhandene Zahlen absichtlich verschweigt? 
Ich darf letztmalig um vollumfassende Erläuterung und Beantwortung meiner obigen Fragen bis spätestens zum 16. 
Juli 2023 bitten, 
danach werde ich widrigenfalls gerichtliche Schritte einleiten. 
 
-Diktiert mit Spracherkennungssoftware- 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Markus Haintz  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
 
Haintz legal Rechtsanwalts-GmbH  
Schumannstrasse 21 
89555 Steinheim 
 
Geschäftsführender Gesellschafter: Rechtsanwalt Markus Haintz 
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